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 − Nr. 49 Mittwoch, 7. 12. 2016Öffentliche Sitzung des 
 Bezirks ausschusses V - Südwest

Am Dienstag, 13.12.2016, findet um 19:00 Uhr eine öffentliche Sitzung des 
Bezirksausschusses V – Südwest statt. Der Veranstaltungsort ist das Risto-
rante by Guiseppe, Franz-Rieder-Str. 5, 85051 Ingolstadt-Hundszell.

Tagesordnung

1. Genehmigung der Niederschrift vom 9.11.2016
2.  Bildung eines statistischen Unterbezirks Knoglersfreude, Sachgebiet 

Statistik und Stadtforschung
3. Antwortschreiben der Stadt (soweit bis dahin welche vorliegen)
4. Bürgerhaushalt 2017
5. Verschiedenes
6. Nicht öffentlicher Teil
Änderung der Tagesordnung bleibt vorbehalten.

Bezirksausschussvorsitzende:
Frau Walburga Majehrke, Lechermannstr. 60, 85051 Ingolstadt

Öffentliche Sitzung des Bezirks-
ausschusses XII – Münchener Straße

Am Dienstag, 13.12.2016, findet um 19:30 Uhr eine öffentliche Sitzung des 
Bezirksausschusses XII - Münchener Straße statt. Der Veranstaltungsort ist 
das Sportheim des TSV Unsernherrn, Kranichstraße 30, 85051 Ingolstadt

Tagesordnung

1.  Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, sowie der
 Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung am 08.11.2016
3. Ergebnisse der bisherigen Geschwindigkeitsmessungen
4.  Sachstand über die Errichtung der 6 Wohnhäuser an der Gustav-Adolf-

Straße
5. Fahrradbeschilderung an der Maximilianstraße
6.  Parksituation in der Aubürger Straße zwischen Brückenweg und Dorf-

straße
7. Bürgeranliegen
8. Verschiedenes

Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Martin Dick, Gruberweg 9, 85051 Ingolstadt.

Öffentliche Sitzung des Bezirks-
ausschusses IX – Mailing-Feldkirchen

Am Donnerstag, 15.12.2016, findet um 19:30 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirksausschusses IX – Mailing-Feldkirchen statt. Der Veranstaltungs-
ort ist das Feuerwehrgerätehaus Mailing, Am Seitweg 24, 85055 Ingolstadt 

Tagesordnung:

1.  Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der 
Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung vom 13.10.2016

3.  Informationen bzw. Sachstandsberichte zu lfd. Themen und Projekte des 
Bezirksausschusses

 3.1  Einsatz der aus Mitteln des Bürgerhaushalts beschafften Geschwin-
digkeitsmessanlage

 3.2  Stellungnahme Referat VII Amt Verkehrsmanagement und Geoinfor-
mation 2016-09-020 Radarkontrollen in der Marienstraße

 3.3  Information zum Abschluss der Straßenbaumaßnahme in der Re-
gensburger Straße Teilabschnitt BAB – Moltkestraße Referat VI 66-2

 3.4 Sachstand Hockeyfeld Mailinger Aue

4.  Wünsche und Anträge der Bezirksausschussmitglieder und der Bürger 
aus dem Stadtteil Mailing-Feldkirchen

5. Verschiedenes

Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Ralf Schreiber, Hainbuchenstr. 8, 85055 Ingolstadt

Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Nr. 114 P „Landesgartenschau 2020“

Der Stadtrat hat am 27.10.2016 den Entwurf des Bebauungs- und Grünord-
nungsplanes Nr. 114 P „Landesgartenschau 2020“ mit Begründung und Um-
weltbericht genehmigt.

Der Geltungsbereich umfasst ganz oder teilweise (*) die Grundstücke mit 
den Flst.Nrn. 2310/11*, 2310/12, 2369/2, 2403, 2403/1, 2408, 2414, 2419, 
2420, 2423/1, 2425, 2425/1, 2425/2, 2427, 2428, 2430, 2433/1, 2439, 2439/1, 
2439/2*, 2444/1*, 2447, 2448, 2449, 2450, 2453, 2453/2, 2455*, 2467/1, 
2467/2, 2467/6, 2469, 2469/1, 2470, 2524/2*, 2524/3, 2525, 2526*, 2533, 2546, 
2556, 2557, 2559*, 2563*, 2664/4*, 2664/5* der Gemarkung Ingolstadt.

Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes liegt mit Begrün-
dung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 15.12.2016 – 
18.01.2017 an der Anschlagtafel des Stadtplanungsamtes im 1. Stock des 
Technischen Rathauses, Spitalstr. 3, zur Einsichtnahme und Erörterung 
für die Allgemeinheit öffentlich aus und kann während der allgemeinen 
Dienststunden eingesehen werden.

Die Unterlagen können auch auf der Internetseite www.ingolstadt.de /Le-
ben in Ingolstadt/Planen & Bauen/Aktuelles eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberück-
sichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist 
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Es liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen vor:
 − Entwässerung
 − Hydrogeologie 
 − Wasserversorgung
 − Stadtreinigung und Abfallwirtschaft
 − Grundwasser- und Bodenschutz
 − Abwasserbeseitigung
 − Oberirdische Gewässer
 − Biotop
 − Immissionen
 − Naturschutz
 − Baumschutz

 − Lärmschutz
 − Altlasten
 − Ausgleichsflächen

Daneben können auch alle weiteren bisher im Bauleitplanverfahren vor-
liegenden Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
in der obengenannten Auslegungsfrist im Stadtplanungsamt auf Zimmer 
132a während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.

Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des Stadtplanungs-
amtes gerne zur Verfügung.

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 114 P „Landesgar-
tenschau 2020“

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt 
vom 30.11.2016 (Az.:03482 16 08)

Vorhaben/Betreff:  Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Einlieger
wohnung, 2 Stellplätzen und Doppelgarage

Grundstück: Ingolstadt, Schubertstraße 3b
Gemarkung: Ingolstadt
Flur-Nr.:  3155/96

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung (Bescheid 
vom 30.11.2016). Geplant ist Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 
Einliegerwohnung, 2 Stellplätzen und Doppelgarage.

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt 
vom 30.11.2016 (Az.:03314 16 08)

Vorhaben/Betreff:  Errichtung einer Werbeanlage (doppelseitiger  
 Werbepylon „Dr. med. Bernhard Müller...“)

Grundstück: Ingolstadt, Gaimersheimer Straße 53
Gemarkung: Ingolstadt  Ingolstadt
Flur-Nr.:  2704  2704/6

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung (Bescheid 
vom 30.11.2016). Geplant ist Errichtung einer Werbeanlage (doppelseiti
ger Werbepylon „Dr. med. Bernhard Müller...“)

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle benachbarten 
Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme darauf hin, dass die o.a. 
genehmigten Planunterlagen beim Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, 
Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 103 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Ge-
schäftsstunden eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese Ver-
öffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheids bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts
stelle dieses Gerichts erheben. In der Klage müssen Sie den Kläger, die 
Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Urschrift oder Abschrift beifügen. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beifügen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 − Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 (GVBl. S. 390) wurde das Wi-
derspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

 − Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.
 − Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-

ten seit 01. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Jahreshauptversammlung der 
 Jagdgenossenschaft Winden

Am Freitag, 09.12.2016, findet um 19:30 Uhr im Lenzhäusl in Winden die 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Winden statt.

Hierzu sind alle Eigentümer und Nutznießer von jagdbaren Grundstücken 
im Ortsteil Winden mit Partner eingeladen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Bekanntgabe der Niederschriften 

2.  Kassenbericht, Berichte der Kassenprüfer, des Jagdvorstehers und des 
Wegebaumeisters 

3. Umsatzsteuer für Jäger

4.  Verwendung des Jagdpachtschillings, Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Benennung von Straßen 
Mit Beschluss des Kultur- und Schulausschusses vom 23.11.2016 wur-
den zwei neue Erschließungsstraßen im Baugebiet „Oberhaunstadt – Am 
Kreuz äcker“ benannt.

Planstraße A: Lindewiesener Straße (Fortführung)
Planstraße B: Kreuzäckerstraße

Der Vorgang kann bei der Stadt Ingolstadt im Tiefbauamt, Technisches Rat-
haus, Zimmer 402, im 4. Stock, eingesehen werden.

Hinweis auf Bekanntmachung
Die Gebührensatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingol-
stadt, gültig ab 01.01.2017, wurde im Oberbayerischen Amtsblatt Nr. 24 
vom 25. November 2016 (Seiten 301/302) veröffentlicht.

Entleerungstermine der Abfallbehältnisse in den 
Stadtbereichen, in denen die Bürger ihre Tonnen 

selbst zur Entleerung bereitstellen müssen
In bestimmten Stadtbereichen müssen die Bürger ihre Abfallbehältnisse 
selbst zur Entleerung bereitstellen. Für diese Bereiche werden daher die 
Entleerungstermine der Abfallbehältnisse bekanntgegeben. Verschiebun-
gen aufgrund von Feiertagen sind in der unten stehenden Tabelle durch 
Fettdruck gekennzeichnet.

Die Biotonne wird im wöchentlichen Wechsel mit der Restmülltonne ge-
leert, die Papiertonne wird alle 4 Wochen abgefahren.

Abholtermine:

Stadtteile ohne 
Service

Entleerungs
tag

Restmüll Biomüll Papier

Zuchering Montag 12.12. 27.12. 19.12. 03.01. 03.01. 30.01.
Mailing, Feldkirchen Montag 19.12. 03.01. 12.12. 27.12. 19.12. 16.01.
Winden, Oberbrunnen-
reuth, Unterbrunnen-
reuth, Spitalhof

Dienstag 13.12. 28.12. 20.12. 04.01. 04.01. 31.01.

Irgertsheim, 
 Pettenhofen

Dienstag 20.12. 04.01. 13.12. 28.12. 28.12. 24.01.

Mühlhausen, Dünzlau Dienstag 20.12. 04.01. 13.12. 28.12. 28.12. 24.01.
Gerolfing (nördl 
 Wilhelm-Busch-Str.)

Dienstag 20.12. 04.01. 13.12. 28.12. 28.12. 24.01.

Gerolfing   
(restliches Gebiet)

Mittwoch 21.12. 05.01. 14.12. 29.12. 29.12. 25.01.

Etting Mittwoch 14.12. 29.12. 21.12. 05.01. 14.12. 12.01.
Hagau Donnerstag 15.12. 30.12. 08.12. 22.12. 08.12. 07.01.
Oberhaunstadt, 
Müllerbad

Donnerstag 15.12. 30.12. 08.12. 22.12. 15.12. 13.01.

Unterhaunstadt Freitag 16.12. 02.01. 09.12. 23.12. 16.12. 14.01.
Seehof Freitag 09.12. 23.12. 16.12. 02.01. 16.12. 14.01.


